
Grippeimpfstoffe der Saison 2023/2024
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Grippeimpfstoff tetravalent  
ohne Kanüle 2023/2024 70 Stück
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Übersicht Grippeimpfstoffe der Saison 2023/2024

Tetravalenter, standarddosierter  
Influenza-Impfstoff 2023/2024 Anbieter Zugelassen ab Applikation

Vaxigrip Tetra m./o. K.  
(auch für Schwangere zugelassen) Sanofi 6 Monaten und 

für Schwangere i.m., s.c.

Influvac Tetra m./o. K. Viatris 6 Monaten i.m., tief s.c.

Xanaflu Tetra m. K. Viatris 6 Monaten i.m., tief s.c.

Influsplit Tetra o. K. GSK 6 Monaten i.m.

Flucelvax Tetra m./o. K. (frei von Hühnereiweiß) Seqirus 2 Jahren i.m.

Afluria Tetra m./o. K. Seqirus 18 Jahren i.m.

Fluad Tetra m. K. (mit Wirkverstärker) Seqirus 65 Jahren i.m.

Tetravalenter, nasaler, attenuierter Lebendimpfstoff

Fluenz Tetra AstraZeneca 2 bis 17 Jahre nasal

Tetravalenter Hochdosis-Influenza-Impfstoff

Efluelda o. K. Sanofi 60 Jahren i.m., s.c.

HINWEISE:
• Es kommen in der Saison 2023/2024 ausschließlich tetravalente Grippeimpfstoffe zum Einsatz. Die STIKO empfiehlt allen Personen im Alter von ≥ 60 Jahren eine jährliche Influenza-Impfung 

mit einem Hochdosis-Influenza-Impfstoff (Efluelda®).* Ab der Grippesaison 2023/2024 dürfen GKV-Versicherte ab 60 Jahren nur noch mit dem Hochdosis-Influenza-Impfstoff geimpft werden. 
Ausnahme: Bei Lieferengpass darf auch ein standarddosierter Impfstoff verimpft werden.** Die Verordnung von Efluelda® erfolgt als „Hochdosis-Influenza-Impfstoff ohne Kanüle 2023/2024“  
oder unter konkreter Produktnennung mit der entsprechenden Stückzahl ebenfalls auf SSB-Rezept.

• Die Abrechnung erfolgt gemäß § 3 Abs. 1 AMPreisV: „[…] bei der Abgabe von saisonalen Grippeimpfstoffen durch die Apotheken an Ärzte sind abweichend ein Zuschlag von 1 Euro je Einzel-
dosis, höchstens jedoch 75 Euro je Verordnungszeile, sowie die Umsatzsteuer zu erheben. […]“

• Daher können pro Abrechnungszeile maximal 75 Grippeimpfdosen verordnet werden. Da üblicherweise aus wirtschaftlichen Gründen 10er- und 20er-Packungen verordnet werden,  
werden meist pro Zeile 70 Dosen verordnet.

• Bezüglich der Höchstmengen pro Rezept gibt es je nach KV-Gebiet unterschiedliche Empfehlungen (z. B. Nordrhein: max. 70 Impfdosen pro Rezept; Sachsen-Anhalt: max. 210 (3 x 70) 
 Impfdosen pro Rezept).

• Die Verordnung von Influenza-Impfstoffen für Standard-, Indikations- und beruflich bedingte Impfungen wird im Rahmen des Sprechstundenbedarfs ausgestellt (regionale Abweichungen möglich). 
Falls im individuellen Fall ein spezieller Grippeimpfstoff (z. B. ein nasaler Impfstoff) notwendig ist, ist je nach KV-Region auch eine Individualverordnung auf den Namen des Patienten möglich.

* Robert Koch-Institut (RKI): Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Epid Bull 4/2023 ** Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA): Schutzimpfungs-Richtlinie, zuletzt geändert 16.03.23

Mit freundlicher Unterstützung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
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